
Die im Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2022-2024 
definierten Schwerpunkte werden gezielt weiterverfolgt. 

Die Umsetzung sämtlicher Beiträge, Programme, Projekte und Vorhaben erfolgt nach 
Maßgabe der budgetären Möglichkeiten. 

Umsetzung und Monitoring 

Für die Implementierung des vorliegenden Dreijahresprogramms sind die einzelnen 
Ressorts gem. § 28 EZA-G im jeweiligen Zuständigkeitsbereich verantwortlich. 

Monitoring der Umsetzung des Dreijahresprogrammes im Sinne der Politikkohärenz sowie 
Analyse entwicklungspolitischer Herausforderungen und Diskussion gesamtstaatlicher 
Lösungskonzepte sollen im Rahmen regelmäßiger, vom Bundesministerium für europäische 
und internationale Angelegenheiten (BMEIA) koordinierter Sitzungen einer Arbeitsgruppe 
diskutiert werden. Diese neu geschaffene Arbeitsgruppe soll insbesondere mit Blick auf 
Austausch und Lernerfahrungen Kohärenz sicherstellen und setzt sich aus zentralen 
Stakeholdern auf Bundesebene zusammen. Die Vorsitzführung hat das BMEIA gemeinsam 
mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) inne. Der Co-Vorsitz der Arbeitsgruppe 
kann themenspezifisch auch von einem anderen Ressort als dem BMF wahrgenommen 
werden.  

Eine Stärkung der Bereiche Qualitätssicherung und Statistik dient als Basis für bessere 
Politikkohärenz und Wirkungsorientierung der österreichischen Entwicklungspolitik. 

• Qualitätssicherung 
Grundlage für die Evaluierung der im Dreijahresprogramm vorgesehenen 
Maßnahmen ist die Evaluierungspolicy der österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit (2019). Diese legt gemeinsame 
Evaluierungsstandards fest und bildet eine Basis für die Durchführung 
ressortgemeinsamer Evaluierungen und Management Responses (MR). 

• Entwicklungsfinanzierungsstatistik 
Die kontinuierliche und qualitätsvolle Erfassung der gesamtösterreichischen 
Leistungen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe 
bildet eine wichtige Grundlage für die Transparenz, Analyse und Vergleichbarkeit 
der österreichischen Entwicklungsfinanzierung und ermöglicht eine faktenbasierte 
Gestaltung der österreichischen Entwicklungspolitik. 

• Umsetzung der Empfehlungen der Statistischen Peer Review (SPR) 
Im November 2022 wurde die österreichische Entwicklungsfinanzierungsstatistik im 
Rahmen einer SPR untersucht. Aufgabe der SPR ist es, durch freiwillige, gegenseitige 
Überprüfungen der OECD/DAC-Mitgliedsstaaten, die Qualität bestehender Prozesse 
und Standards zur Erhebung, Meldung und Kommunikation nationaler Statistiken 
zur Entwicklungsfinanzierung abzusichern. Die in dem Bericht ausgesprochenen 
Empfehlungen werden geprüft und anhand eines Maßnahmenplans umgesetzt. 

Geografische Schwerpunkte 
Im Rahmen der geografischen Schwerpunkte wurde eine neue Regionalstrategie für den 
Westbalkan erarbeitet, die eine noch fokussiertere Unterstützung der Westbalkanstaaten 
bei ihrer Heranführung an die EU zum Ziel hat. Die Regionalstrategie sieht die Stärkung der 
regionalen Kooperation durch Unterstützung länderübergreifender Projekte mit dem Ziel 
der Förderung der regionalen Integration vor. Sie berücksichtigt die jüngsten politischen, 
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wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Entwicklungen in der Region, die Anliegen der 
betroffenen Staaten, und baut auf bisherigen Erfahrungen in der langjährigen 
Zusammenarbeit Österreichs mit den Westbalkanstaaten auf. Durch die Einbindung 
unterschiedlicher österreichischer Akteure (diverse Bundesministerien, Bundesländer etc.) 
wird ein kohärenter, gesamtstaatlicher Ansatz gewährleistet. 

Inhaltlicher Fokus der Regionalstrategie: 
• Kapazitätenaufbau, Governance und 

Rechtsstaatlichkeit 
• Soziale und wirtschaftliche Entwicklung: 

Arbeitsmarkt, Jugend und Bildung 
• Klima und Umwelt 

Querschnittsthemen: 
Vertrauensbildende Maßnahmen in der und für 
die Region, Geschlechtergleichstellung, soziale 
Inklusion, Minderheiten, Armutsbekämpfung für 
Angehörige vulnerabler Gruppen (SDG Agenda 
2030: leave no one behind) 

 
Ende des Jahres 2023 graduiert Bhutan zu einem Land mittleren Einkommens. Nach über 
drei Jahrzehnten erfolgreicher Zusammenarbeit wird Bhutan kein Schwerpunktland mehr 
sein und das Koordinationsbüro der OEZA in Bhutan/Thimphu per 31.12.2023 geschlossen.  
 
Die Kooperation wird auf eine neue Stufe gehoben und bilateral mit verstärktem 
wirtschaftlichen Engagement und im Rahmen von Bildungskooperationen, sowie auf 
multilateraler Ebene fortgesetzt. 
 
Finanzierung:  

Betreffend die Finanzierung der österreichischen Entwicklungspolitik wird auf das 
Prognoseszenario in der EZA-Budgetbeilage 2023 hingewiesen.  
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Auswertung der SDG-Indikatoren-Matrix (BJ 2020-2021) 

Die hier dargestellten Werte beziehen sich, insofern nichts anderes angegeben ist, auf die 
Berichtsjahre 2020 und 2021 und stellen die Beiträge zur Zielerreichung durch die 
jeweiligen Akteure und deren Maßnahmen dar, wobei je nach Stakeholder bzw. Institution 
unterschiedliche Finanzierungsarten Anwendung finden können (Grants, Kredite, Ko-
Finanzierungen etc.). Diese Grafiken stellen jedoch einen bloßen Auszug der Ergebnisse 
der österreichischen EZA in der Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der VN dar. 

Es wird des Weiteren darauf verwiesen, dass die SDG-Indikatoren-Matrix grundsätzlich auf 
Indikatoren aus der SDG-Indikatorenliste der Vereinten Nationen beruht, jedoch auch 
„ergänzende Indikatoren“, welche leicht angepasst sind und somit nicht eins zu eins den 
standardisierten Parametern entsprechen, enthält. 

Es muss an dieser Stelle auch darauf hingewiesen werden, dass die Ergebnisse je nach 
Finanzierungsart (Zuschuss, Kredit, …) sehr unterschiedlich gemessen werden. Das 
bedeutet, dass die im Folgenden dargestellten Zahlen der verschiedenen Institutionen 
nicht miteinander vergleichbar sind. Man beachte auch, dass die Daten von Jahr zu Jahr 
stark variieren können, da diese von Projektgenehmigungen in den einzelnen Jahren 
abhängig sind.   

Alle Angaben sind ohne Gewähr. 
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